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Rechtssatz 3

 

Im Lichte der soeben erfolgten Darstellung der individuellen Interessenslage des Beschwerdeführers und in

Gegenüberstellung zum ö0entlichen Interesse an der Beendigung des Aufenthalts des für die Dauer seines

Asylverfahrens nur provisorisch aufenthaltsberechtigten, im Übrigen zuvor aber illegal eingereisten und seither

unrechtmäßig aufhältigen Fremden kam der Asylgerichtshof im Rahmen der durch Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotenen

Abwägung insbesondere unter Zugrundelegung der oben dargestellten Kriterien (unter II., Punkt 2.4.2; insbesondere

EGMR 08.04.2008, Fall Nnyanzi, Appl. 21878/06 und 31.07.2008, Fall Darren Omoregie Appl. 265/07) zum

Gesamtergebnis, dass im gg. Fall die individuellen rechtlichen Interessen des Beschwerdeführers iSd Art. 8 Abs. 1 EMRK

(wobei hier besonders ins Gewicht fällt, dass er sich erst kurze Zeit in Österreich aufhält und ihm der ungewisse

Ausgang des Asylverfahrens bei Eingehen der Ehe sehr wohl bewusst sein musste) nicht so ausgeprägt sind, dass sie

das ö0entliche Interesse (an einem geregelten und kontrollierten Zugzug und Aufenthalt von Fremden) und damit an

der Aufenthaltsbeendigung nach Abschluss des Asylverfahrens, überwiegen .

 

In Würdigung dieser Umstände stellt sich im Ergebnis daher die Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem

Bundesgebiet in seinen Herkunftsstaat gem. § 10 Abs. 1 Z. 2 AsylG auch in Anbetracht der zwischenzeitig erfolgten

Eheschließung im Inland als verhältnismäßig und daher nicht als rechtswidrig dar.

Schlagworte

Interessensabwägung
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